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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
hier: Bekanntmachung der Ergänzungssatzung 

„Mühleckerstraße, Erweiterung“, Änderung 1 der 
Ortsgemeinde Katzweiler gern. § 10 Abs. 3 BauGB

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Gesetzes vom 18.07.2014 (BGBl. I S. 954), in Verbindung mit § 
1 der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Katzweiler, wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht, dass der Ortsgemeinderat Katzweiler 
in seiner Sitzung vom 27.08.2014 den Ergänzungssatzung „Mühle
ckerstraße, Erweiterung“, Änderung 1 gern. § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen hat.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.
Der Bebauungsplan mit Begründung und den textlichen Festsetzun
gen wird zu jedermanns Einsichtnahme bei der Verbandsgemeinde
verwaltung Otterbach - Otterberg, Hauptstr. 27, 67697 Otterberg, 
Standort: Otterbach, Konrad-Adenauer-Str. 19, Zimmer 10, 67731 
Otterbach, bereitgelegt.
Die Einsichtnahme kann während der üblichen Dienststunden von 
montags bis freitags von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, montags von 14.00 Uhr 
-16.00 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr -18.00 Uhr, erfolgen.
Auf die Vorschriften des § 44 BauGB über die fristgemäße Geltend
machung etwaiger Entschödigungsansprüche bei Eingriffen in eine 
bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Es wird ferner auf die Rechtsfolgen des § 215 BauGB hingewiesen. 
Danach ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
sowie von Abwägungsmängeln des BauGB unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres, bei Abwägungsmängeln innerhalb von 
7 Jahren, seit Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind.
Der Geltungsbereich ist im nachfolgend abgedruckten Lageplan 
kenntlich gemacht.

Katzweiler, 26.09.2014
gez. Otto Hach, Ortsbürgermeister
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Bekanntmachung vom 28.09.2005, (GVBI. 2005, S. 387), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.06.2010 (GVBI. S. 106).
Gesetz über die Umweltverträgllchkeltsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 24.02.2010 (BGBl. I, S. 94). zuletzt geändert durch 
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LEGENDE

1.0 ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

Mischqebiel (§ 6 BauNVO)

Dezimal im Kreis, als Hochstmaü: z. B. 0.8

Grundllächanzahl

Dezimalzahl: z. B. 0.4

als Höchstmaü. römische Ziffer; z.B. II

Höhe baulicher Anlagen In.

1.3 Bauweisen, Baullnlen, Baugronzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; 55 22 und 23 BauNVO)

offene.Bauweise 

----- Baugrenze

Siehe Nutzungsschablone, Planteil und 
lexlliche Festsetzungen zum Bebauungsplan

Traufhöhe (TH) als Höchstmaü
Flrslhöhe (FH) als Höchstmaü
Bezugspunkt für TH und FH Ist die OK-Fertlgdecke der angrenzenden 
Slraüenveikehrstlächa im Mittel der Gebäudelänge bzw. Gebäudeliefe

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

nur Einzelhäuser zulässig

überbaubare Grundstücksfläche 
nicht überbaubare Grundslücksfläche

Straße ile auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer

1.5 Grünflächen (5 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen. Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Zweckbestimmung:

| PG | Private Grünfläche

von Gewässern (5 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehretläche

Grünfläche

Umgrenzung von Flächen zum Anpftanzen von Bäumen, Sträuchern und

1 - Geblelsart

3.0 SONSTIGE FESTSETZUNGEN UND DARSTELLUNGEN

t
2 - Zahl der Vollgeschosse. Traulhöhe/Flrsthöha

3 - Grundflächenzahl

4 - Geschoßllächenzahl

5 - Bauweise

6 - DachnelgunglDachform

4.0 BESTAND

Flurslücksg ranzen

Flurstücksnummem

Bestehende sonstige bauliche Anlagen (Nebenanlagen)

Gebäudebeseillgung

5.0 HINWEISE

Flächenstatistik:

Geltungsbereich Gesamt: ca. 807m’

Mischnäche: ca. 456m’

StraßenverkehisOäche: ca. 215m*

Private Grünfläche: ca. 136m1

Kartengrundlago:
Die Kartengrundlage Ist ein Auszug aus dem ALK (Automatisiertes Liegenschaflskatasler) 
der Gemarkung Katzweiler

Verfahrensvermerhe

1. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs 11.V.m. § 1 Abs. 8 und 513 BauGB 

2. Bekanntmachung des Aufslallungsbeschluss 5 2 Abs 1 BauGB 
3. Beschluss über die öffentliche Auslegung des Planentwurfes 

gemäß § 13 Abs. 21.V.m. 5 3 Abs 2 BauGB 

4, Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß 5 13 Abs. 2 
i.V.m. 5 3 Abs. 2 BauGB 

5. Beteiligung der betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 I.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 

mit Schreiben vom 

6. Öffentliche Auslegung des Planentwurfes gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 
I.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB von 

bis 

7, Prüfung der während der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung 
vorgebrachten Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und Beschlussfassung dar Abwägung 

8. Mitteilung des Prüfungsergebnisses gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

9. Dieser Plan wurde gemäß § 10 BauGB vom Rat der Ortsgemeinde
Katzweiler als Salzung beschlossen 

10. Ausfertigungsvermerk

Katzweiler, den

Bürgermeister 0'

11. Öffentliche Bekanntmachung Katzweiler, den

Bürgermeister Otto Hach

Dieser Ergänzungssatzung Ist eine Begründung gemäß 5 34 Abs. 5 Nr. 3 Satz 4 BeuGB belgetügL

Die beigefügten textlichen Festsetzungen 
sind Bestandteil dieser Ergänzungssatzung

Ortsgemeinde Katzweiler -
Ergänzungssatzung gern. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB 
" Mühleckerstraße - Erweiterung; Änderung 1 "

. »■ /“1 ■sä» o

Ortsgemeinde Katzweiler

 Fr.].«. Ergänzungssatzung gem. 5 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB
" Mühledierstrafle - Erweilerung; Änderung 1"

OlpL-lng. H.W. Scnlunz
Olpl.-Ing. E. ZacM|

Auslegungsexemplar
gem. § 3 Abs. 2 und 5 4 Abs. 2 i.v.m. 5 13 BauGB
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